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Bürgeramt Heerstraße
Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Anschrift
Heerstr. 12
14052 Berlin

Kontakt
Telefon: (030) 115
Fax: (030) 9029-17780
Internet:
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdi
enste/buergeraemter/heerstrasse/
E-Mail: buergeramt@charlottenburg-wilmersdorf.de

Barrierefreie Zugänge

  

Erläuterung der Symbole (https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php)

Öffnungszeiten
Montag: 09:00-13:30 Uhr (nur mit Termin*)

14:30-18:00 Uhr (nur mit Termin*)
Dienstag: 09:00-18:00 Uhr (nur mit Termin*)
Mittwoch: 08:00-15:30 Uhr (nur mit Termin*)
Donnerstag: 08:00-14:30 Uhr (nur mit Termin*)
Freitag: 08:00-13:00 Uhr (nur mit Termin*)

Hinweise zu geänderten Öffnungszeiten
(*) einige Dienstleistungen erfordern keinen Termin.
Beantragte Dokumente können zu den Öffnungszeiten ohne Termin im Bürgeramt
abgeholt werden. Beantragte Dokumente können nur dort abgeholt werden, wo sie
beantragt worden sind.

Hinweis für Terminkunden
Dringendes Anliegen/Eil-Anliegen im Bürgeramt
Wenn Sie ein nachweislich eiliges Anliegen haben, sprechen Sie bitte ohne Termin
in einem Berliner Bürgeramt Ihrer Wahl vor. Vor Ort wird dann gemeinsam mit
Ihnen eine Lösung gefunden.

Dies gilt beispielsweise,
• wenn Sie für eine bevorstehende Reise Dokumente für sich oder minderjährige
Familienangehörigen benötigen. Bringen Sie bitte einen Nachweis für die Reise mit.

https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdienste/buergeraemter/heerstrasse/
https://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/verwaltung/aemter/buergerdienste/buergeraemter/heerstrasse/
mailto:buergeramt@charlottenburg-wilmersdorf.de
https://service.berlin.de/hinweise/artikel.2699.php
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("weitere Informationen":https://service.berlin.de/dienstleistung/121151/)
• wenn Sie nach Diebstahl oder Verlust ein oder mehrere neue Dokumente
benötigen. ("weitere
Informationen":https://service.berlin.de/dienstleistung/120726/)

Erweiterter Bürgerservice – Terminfreie Angebote
Das Bürgeramt Heerstraße bietet ab sofort ausgewählte Dienstleistungen ohne
vorherige Terminvereinbarung an. Damit wird das bestehende Terminangebot
erweitert und der Bürgerservice noch flexibler gestaltet.
Diese Dienstleistungen können Sie ohne Termin an diesem Standort erledigen:
• Meldebescheinigungen
• Führungszeugnisse
• Gewerbezentralregisterauskünfte
• PIN-Rücksetzungen (soweit technisch möglich)
• Abholung von Ausweisdokumenten (Personalausweis, Reisepass)
• Beratung zu Online-Dienstleistungen und schriftlichen Antragstellungen

Bitte beachten Sie, dass die Möglichkeit der spontanen Vorsprachen je nach
Besucheraufkommen begrenzt sein kann.
Bitte bringen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig mit, um eine schnelle
Bearbeitung zu ermöglichen.
Für alle anderen Dienstleistungen ist weiterhin eine vorherige Terminbuchung
erforderlich.
Termine können wie gewohnt über das ServicePortal Berlin gebucht werden.
Viele Anliegen können Sie auch digital erledigen – Informationen zu den
verfügbaren Online-Diensten finden Sie ebenfalls im ServicePortal.

Hinweis zum Bewohnerparkausweis
Die Bearbeitung schriftlich gestellter Anträge für Bewohnerparkausweise, richtet
sich nach dem Nachnamen:

Die Buchstaben A – K werden im Bürgeramt Hohenzollerndamm,
die Buchstaben L – P werden im Bürgeramt Wilmersdorfer Straße und
die Buchstaben Q – Z werden im Bürgeramt Heerstraße bearbeitet.

Verkehrsanbindungen

S-Bahn
  0.6km S Heerstr.
    S3, S5, S9
  1.1km S Messe Nord/ZOB
    S46, S42, S41
  1.2km S Messe Süd
    S3, S5, S9

U-Bahn
  0.3km U Theodor-Heuss-Platz
    U2
  0.9km U Neu-Westend
    U2

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Heerstr.%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Messe%20Nord%2FZOB%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=S%20Messe%20S%C3%BCd%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Theodor-Heuss-Platz%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Neu-Westend%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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  1km U Kaiserdamm
    U2

Bus
  0.1km Württembergallee
    218, 349, M49
  0.2km U Theodor-Heuss-Platz West
    N2, 143, N43
  0.3km Reichsstr./Kastanienallee
    349, N2, 143

Sonstige Hinweise zum Standort
biometrische Lichtbilder
Bitte beachten Sie, dass die in unseren Standorten aufgestellten
Lichtbildaufnahmesysteme nicht für Fotos von Kleinkindern oder Babys geeignet
sind. Bringen Sie bitte in diesen Fällen Lichtbilder (QR-Code) registrierter
Fotografinnen und Fotografen bei der Terminvorsprache mit.

Die Gebühr für die Fotoaufnahme im Bürgeramt, beträgt 6,00 €.

An diesem Standort ist ein Fotoautomat vorhanden.

Die Bargeldlose Zahlung ist jetzt auch mit Debitkarten möglich.

Folgende Dienstleistungen können schriftlich (postalisch/E-Mail) oder ggf.
online beantragt werden:
1. Anwohner/Bewohnerparkausweis
2. Abmeldung einer Wohnung
3. Meldebescheinigung
4. Beantragung einer Sperre von Melderegisterauskünften
5. Widerspruchsrechte gegen Datenübermittlung und Melderegisterauskünfte
6. Befreiung von der Ausweispflicht
7. Führungszeugnis
8. Auszug aus dem Gewerbezentralregister

Zahlungsmöglichkeiten
Girocard (mit PIN)

https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Kaiserdamm%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=W%C3%BCrttembergallee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=U%20Theodor-Heuss-Platz%20West%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
https://www.vbb.de/fahrinfo?Z=Reichsstr.%2FKastanienallee%20%28Berlin%29&start=false&language=de_DE
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Kraftfahrzeug - Außerbetriebsetzung mit
vollständigen Unterlagen
Ein Fahrzeug kann außer Betrieb gesetzt (stillgelegt / abgemeldet) werden, wenn
Sie es verkaufen möchten oder vorübergehend nicht nutzen. Anschließend darf das
Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen gefahren oder abgestellt werden.

Liegen Ihnen nicht alle Unterlagen vor, dann nutzen Sie die Dienstleistung
"Kraftfahrzeug
Außerbetriebsetzung mit unvollständigen Unterlagen". Haben Sie Ihr Fahrzeug
verwerten lassen, dann wählen Sie die Dienstleistung "Kraftfahrzeug -
Außerbetriebsetzung mit Verwertungsnachweis" (mehr unter "Weiterführende
Informationen").

Verfahrensablauf
Stellen Sie einen Antrag auf Außerbetriebsetzung Ihres Fahrzeugs. Das können Sie
online erledigen oder persönlich vor Ort.

Online-Antragstellung
1. Öffnen Sie den Online-Dienst, machen Sie darin alle erforderlichen Angaben.
2. Zahlen Sie die anfallende Gebühr.
3. Die Reservierung des bisherigen Kennzeichens ist nur für die Wiederzulassung
auf den gleichen Halter möglich. Wenn Sie das Kennzeichen an einem anderen
Fahrzeug nutzen möchten, können Sie es nachträglich (erst nach vier Tagen) über
das Wunschkennzeichenportal reservieren (siehe "Weiterführende Informationen").
Falls das Kennzeichen früher für die Zulassung eines anderen Fahrzeugs gebraucht
wird, können Sie sich an die Zulassungsbehörde wenden. Bitte beachten Sie, dass
eine Antwort nur während der Öffnungszeiten möglich ist.
4. Nach der erfolgten Außerbetriebsetzung werden der bisherige Versicherer und
das Hauptzollamt entsprechend informiert. Das Versicherungsverhältnis und die
Steuerpflicht enden damit.

Antragstellung vor Ort
1. Vereinbaren Sie einen Termin beim Bürgeramt oder bei der Zulassungsbehörde.
2. Bringen Sie zum Termin alle erforderlichen Unterlagen im Original mit.
3. Zahlen Sie die Gebühr direkt vor Ort.
4. Die sofortige Reservierung des bisherigen Kennzeichens für die Verwendung an
einem anderen Fahrzeug ist bis zu drei Monate, jedoch nur im Rahmen der
Erledigung der Außerbetriebsetzung bei der Zulassungsbehörde vor Ort möglich.
Die Reservierung des bisherigen Kennzeichens für die Verwendung an einem
anderen Fahrzeug ist beim Bürgeramt und online nicht möglich. Sie können Ihr
bisheriges Kennzeichen erst vier Tage nach der Außerbetriebsetzung online
reservieren (siehe "Weiterführende Informationen"). Falls das Kennzeichen früher
für die Zulassung eines anderen Fahrzeugs gebraucht wird, können Sie sich an die
Zulassungsbehörde wenden. Bitte beachten Sie, dass eine Antwort nur während
der Öffnungszeiten möglich ist.
Planen Sie, das Fahrzeug nur temporär außer Betrieb zu setzen, können Sie das
Kennzeichen bis zu 12 Monate reservieren. Dies ist sowohl online, beim Bürgeramt
als auch bei der Zulassungsbehörde möglich.
5. Nach der erfolgten Außerbetriebsetzung werden der bisherige Versicherer und
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das Hauptzollamt entsprechend informiert. Das Versicherungsverhältnis und die
Steuerpflicht enden damit.

Bitte beachten Sie, dass kein Rechtsanspruch auf die Zuteilung eines reservierten
Kennzeichens besteht. Getätigte Reservierungen können weder zum Zweck der
Reservierung noch hinsichtlich des Namens abgeändert werden – auch nicht durch
Kontaktaufnahme mit der Zulassungsbehörde.

Voraussetzungen
Sie sind im Besitz aller erforderlichen Unterlagen.
Für die Antragstellung vor Ort: Terminvereinbarung
Einen Termin bei der Kfz-Zulassungsbehörde können Sie über die
Terminbuchung oder post.kfz-zulassung@labo.berlin.de vereinbaren.
Für die Online-Antragstellung: Das Fahrzeug muss in Berlin
zugelassen sein.
Für die Online-Antragstellung: Die Kennzeichenschilder müssen mit
Stempelplaketten und freizulegenden Sicherheitscodes versehen
sein.
Für die Online-Antragstellung: Die Zulassungsbescheinigung Teil I
muss mit einem freizulegenden Sicherheitscode auf der Rückseite
versehen sein.
Für die Online-Antragstellung: Zustimmung zum elektronischen
Bezahlverfahren
Folgende Zahlungsmethoden stehen Ihnen zur Verfügung:

Kreditkarte (Visa, Mastercard)
PayPal

Erforderliche Unterlagen
Antrag auf Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs mit vollständigen
Unterlagen
Den Antrag können Sie entweder online oder persönlich vor Ort stellen.
Zulassungsbescheinigung Teil I, soweit vorhanden, mit
Anhängerverzeichnis
ggf. Fahrzeugschein, soweit vorhanden, mit Anhängerverzeichnis
und Fahrzeugbrief
bei Fahrzeugen, deren Zulassung vor 2005 erfolgte
beide Kennzeichenschilder bzw. das Kennzeichenschild bei einem
Motorrad oder Leichtkraftrad
Legt eine dritte Person alle erforderlichen Unterlagen vor, gilt diese
als bevollmächtigt.

Gebühren

17,10 Euro: für die Außerbetriebsetzung vor Ort
3,30 Euro: für die Außerbetriebsetzung bei Online-Antragstellung
Zusätzlich 2,60 Euro, wenn Sie das bisherige Kennzeichen für die
Wiederzulassung dieses Fahrzeuges reservieren wollen
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Rechtsgrundlagen
Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) §§ 16, 17
(https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJ
NE000700000)
Altfahrzeug-Verordnung (AltfahrzeugV)
(https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/)
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)
Anlage zu § 1
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html)

Weiterführende Informationen
Termin vereinbaren bei der KFZ-Zulassungsbehörde (LABO)
(https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php)
Kraftfahrzeug Außerbetriebsetzung mit unvollständigen Unterlagen
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/325881/)
Kraftfahrzeug - Außerbetriebsetzung mit Verwertungsnachweis
(Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/351552/)
Kraftfahrzeugkennzeichen reservieren (Dienstleistung)
(https://service.berlin.de/dienstleistung/121484/)

Durchschnittliche Bearbeitungszeit
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=
m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p
=110000

Hinweise zur Zuständigkeit
Bürgeramt
Die Dienstleistung kann bei allen Bürgerämtern in Anspruch genommen werden
(bei Vorlage aller Unterlagen, einschließlich der Nummernschilder mit
unbeschädigten Siegelplaketten).

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (LABO)
Die Dienstleistung kann auch bei der Kfz-Zulassungsbehörde in Anspruch
genommen werden.

Einen Termin bei der Kfz-Zulassungsbehörde können Sie über das
Kontaktformular vereinbaren.
Die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeuges mit Wechselkennzeichen ist
ausschließlich bei der Kfz-Zulassungsbehörde möglich.

https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJNE000700000
https://www.gesetze-im-internet.de/fzv_2023/index.html#BJNR0C70B0023BJNE000700000
https://www.gesetze-im-internet.de/altautov/
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/anlage.html
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php
https://service.berlin.de/dienstleistung/325881/
https://service.berlin.de/dienstleistung/351552/
https://service.berlin.de/dienstleistung/121484/
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.behoerden-serviceportal.de/onlineantraege/onlineantrag?prozessKey=m40191.ab&oeId=L100108.OE.L100108_121364&leistungId=99036026017000&p=110000
https://www.berlin.de/labo/mobilitaet/kfz-zulassung/formular.910499.php

